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S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/839 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 26.03.2020 

Rat 02.04.2020 

 
 

 

Betreff: 11. Änderung des Bebauungsplanes "Hiddings Esch" im Ortsteil 

Osterwick im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 

Baugesetzbuch (BauGB) ohne Durchführung einer 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 

3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie 

Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
 

 

FB/Az.: FB II / 621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

Finanzierung 

Höhe der Aufwendung/Auszahlung: 5.140,80 € (Angebot Büro WoltersPartner) 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt: 09.001 

Über-/ außerplanmäßige Aufwendung/ 
Auszahlung in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, das Verfahren zur 11. Änderung des Bebauungsplanes „Hiddings 
Esch“ im Ortsteil Osterwick im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB entsprechend 
dem der Sitzungsvorlage Nr. IX/839 in Anlage II beigefügten Bebauungsplanentwurf 
durchzuführen. 
 
Es wird eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
Ebenso werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB über die Planung unterrichtet. 



 - 2 - 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Auf die Sitzungsvorlage Nr. IX/822 wird verwiesen. 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist geplant, eine neue Kinderta-
gesstätte im Ortsteil Osterwick zu errichten.  
 
Das Grundstück Gemarkung Osterwick, Flur 18, Flurstück 532, Zum Wiedel, ist durch 
Ratsbeschluss vom 27.02.2020 als potentielles Grundstück ausgewählt worden. Ein La-

geplan ist als Anlage I beigefügt. 
 
Im Bebauungsplan „Hiddings Esch“ ist das Grundstück als Spielplatz ausgewiesen.  
 
Planungsrechtlich wäre daher eine Änderung des Bebauungsplans notwendig. Ohne for-
melle Durchführung eines Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan könnte auf-
grund der geringen Größe des Änderungsbereichs im Bauleitplanverfahren inzident eine 
„Berichtigung“ des Flächennutzungsplanes erfolgen. 
 
Die Spielplatzfläche wird in „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung 
„Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen - Kindertagesstätte“ umgewan-
delt werden. Gleichzeitig wird eine überbaubare Fläche im südlichen Bereich des Grund-
stückes festgelegt. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes kann im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung erfolgen. Die Voraussetzungen für die 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB sind aus folgenden 
Gründen gegeben: 

- Der Bebauungsplan dient der Innenentwicklung. 
- Der Bebauungsplan begründet eine Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) auch unter Berücksichtigung der Überschreitungs-
möglichkeiten des § 19 Abs. 4 BauNVO von weniger als 20.000 m². Die Planung 
steht in keinem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit 
anderen Bebauungsplanverfahren, deren Grundfläche bei der Berechnung mit an-
zurechnen ist. 

- Die Planung begründet kein Vorhaben, das einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz zur  Umweltverträglichkeits-
prüfung oder nach Landesrecht unterliegt. 

- Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten 
Schutzgüter bestehen nicht. Das Gebiet befindet sich nicht im Umfeld eines Natu-
ra-2000-Gebietes. 

 
In diesem Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassen-
den Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 
 

Der Bebauungsplanentwurf ist als Anlage II beigefügt. 
 
Zur Einleitung des Verfahrens ist nunmehr der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB zu fassen.  
Im beschleunigten Verfahren kann u.a. von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Verwaltungsseitig wird allerdings vorge-
schlagen, eine frühzeitige Beteiligung durchzuführen, um möglichst alle Unwägbarkeiten 
im Vorfeld abklären zu können. Dies erfolgt in der Weise, dass die Planentwurfsunterla-
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gen öffentlich ausgelegt werden und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB über die Planung unterrichtet werden. Sie werden ange-
schrieben und zur Äußerung aufgefordert. In diesem Zusammenhang wird auch die Ab-
stimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht; ebenso die Auslegung der Planunterlagen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung. 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
Schlüter 
Sachbearbeiterin 

Im Auftrage: 
 
 
Brodkorb 
Fachbereichsleiterin 

Kenntnis genommen: 
 
 
Gottheil 
Bürgermeister 

 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Lageplan 
Anlage II: Bebauungsplanentwurf  
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